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84. Jahrgang _ Nr. 3 März 1999

Monatsschrift der

denker
Freidenker-Vereinigung der Schweiz

Keine Toleranz!
In Frankreich hat Ende Februar ein wichtiger Prozess stattgefunden, der Signalwirkung auf ganz Europa
haben muss: Das Schwurgericht in Paris verurteilte eine Frau aus Mali wegen der Beschneidung zahlreicher
Mädchen aus afrikanischen Einwandererfamilien zu acht Jahren Haft. Es befand die 52jährige Afrikanerin
für schuldig, 48 Mädchen verstümmelt zu haben, obwohl dies in Frankreich verboten ist.

Neben der schon wegen Beschneidung vorbestraften

Frau sassen 26 Mütter und Väter, die ihre Töchter
von der Malierin hatten beschneiden lassen, auf der
Anklagebank. Auch sie

wurden zu Haftstrafen
verurteilt.
Die Beschneidung von
Mädchen ist in Frankreich

strafrechtlich
untersagt. Auch den
Hinweis, dass dies in Westafrika

eine übliche Sitte
sei, hatten französische
Gerichte bereits in der

Vergangenheit nicht
gelten lassen. Eine 27-
jährige Französin
malischer Abstammung hatte

die Frau angezeigt,
nachdem diese den
Eingriff an ihrer 8 Jahre
alten Schwester
vorgenommen hatte. Diejun-
ge Frau war als
Nebenklägerin bei dem
Prozess vertreten.

"Sie versprachen mir
EIN HERRLICHES FEST...

nun weitere Anstrengungen folgen müssen: Frauen
müssen gewiss sein, dass sie Unterstützung erwarten

können, wenn sie sich den kulturellen Bräuchen
ihrer Herkunft und Fa-

...über die ungeheuren Schmerzen hat
niemand etwas gesagt."

"Eine Gesellschaft, die diese Praxis
verharmlostoderstillschweigendduldet, macht
sich mitschuldig am Tod undLeid unzähliger
Mädchen und Frauen. "

Dies ist denn auch die
Besonderheit an diesem Prozess: Erstmals hat eine
betroffene junge Frau nicht nur die Beschneiderin,
sondern auch die eigenen Eltern eingeklagt. Was
dies für sie bedeutet, kann nur erahnt werden. Sie

wird für ihren Mut mit dem Verlust der familiären
Unterstützung bezahlen müssen und mit der
Verachtung, wenn nichtgar mit der Verfolgung durch
ihre Landsleute. Der Preis für die Integration und die

Wiederherstellung der persönlichen Integrität ist
hoch. Für die europäischen Staaten heisst dies, dass

milien widersetzen. Seit

Anfang der 80er Jahre
fordert "Terre des Fem-
mes" die westlichen
Staaten zu Taten auf:

• Frauen, denen in ihrer
Heimat die Verstümmelung

droht, Asyl zu
gewähren,

• Entwicklungsgelder
für Aufklärungsprojekte

bereitzustellen

• Regierungshilfen für
all jene Länder
einzuschränken, die nichts

gegen Genitalverstümmelung

unternehmen
wollen, bzw. diese

sogar noch unterstützen.

Der Pariser Prozess lässt
die Hoffnung zu, dass

es nun auch in anderen
europäischen Ländern zu entsprechenden Anzeigen
kommen wird. Daneben ist Europa und in Afrika
aber auch vermehrt Präventionsarbeit nötig.
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